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Gesetzentwurf 
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Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Wehrgerechtigkeit 
und Verlängerung der Dauer des Grundwehrdienstes 

A. Zielsetzung 

Das Gesetzesvorhaben soll sicherstellen, daß der Bedarf der 
Streitkräfte an Grundwehrdienstleistenden trotz des drasti-
schen Geburtenrückgangs in der Bundesrepublik Deutsch-
land auch künftig gedeckt werden kann. Es dient der Fortent-
wicklung des Wehr- und Zivildienstrechts insbesondere unter 
dem Gesichtspunkt der Wehrgerechtigkeit. 

B. Lösung 

Die Verlängerung des Grundwehrdienstes von fünfzehn auf 
achtzehn Monate ab Mitte 1989 soll ein Fehl von rund 42 000 
Grundwehrdienstleistenden ausgleichen. In Verbindung mit 
weiteren Maßnahmen kann hierdurch auch Mitte der 90er 
Jahre der erforderliche Friedensumfang von 495 000 Mann 
aufrechterhalten werden. Um mehr Wehrgerechtigkeit zu 
schaffen, sollen gesetzliche Wehrdienstausnahmen auf das 
unverzichtbare Mindestmaß reduziert werden. 

C. Alternativen 

keine 

D. Kosten 

Die Verlängerung des Grundwehrdienstes kann dazu führen, 
daß mehr Grundwehrdienstleistende höhere Dienstgrade er-
reichen. Dies kann ab 1990 zu Personalmehrkosten (jährlich 
bis zu 15 bis 17 Mio. DM) führen. Dem stehen Einsparungen in 
mindestens der gleichen Höhe bei den Sachausgaben gegen-
über, da die Verlängerung der Wehrdienstdauer zu einer 
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Reduzierung der jährlichen Einstellungs- und Entlassungs-
zahlen führen wird. 

Die mit der Verlängerung des Grundwehrdienstes einherge-
hende Verlängerung des Zivildienstes verursacht Mehrkosten 
in Höhe von jährlich 109 Mio. DM. Diese wirken sich erstmals 
1991 mit 77 Mio. DM und ab 1992 in voller Höhe aus. 
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Bundesrepublik Deutschland 
Der Bundeskanzler 

14 (23) — 370 04 — Bu 3 Na 2/85 
Bonn, den 18. Dezember 1985 

An den Herrn 
Präsidenten des Deutschen Bundestages 

Hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen Entwurf 
eines Gesetzes zur Verbesserung der Wehrgerechtigkeit und Verlängerung der 
Dauer des Grundwehrdienstes mit Begründung (Anlage 1) und Vorblatt. 

Ich bitte, die Beschlußfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen. 

Federführend ist der Bundesminister der Verteidigung. 

Der Bundesrat hat in seiner 557. Sitzung am 29. November 1985 gemäß Artikel 76 
Abs. 2 des Grundgesetzes beschlossen, zu dem Gesetzentwurf, wie aus Anlage 2 
ersichtlich, Stellung zu nehmen. 

Die Auffassung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates ist 
in der als Anlage 3 beigefügten Gegenäußerung dargelegt. 

Kohl 
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Anlage 1 

Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Wehrgerechtigkeit und 
Verlängerung der Dauer des Grundwehrdienstes 

Inhaltsübersicht 

Artikel 1: 
Änderung des Wehrpflichtgesetzes 

Artikel 2: 
Änderung des Soldatengesetzes 

Artikel 3: 
Änderung des Soldatenversorgungsgesetzes 

Artikel 4: 
Änderung des Zivildienstgesetzes 

Artikel 5: 
Änderung des Gesetzes über die Erweiterung des 
Katastrophenschutzes 

Artikel 6: 
Neufassung des Wehrpflichtgesetzes und des Zivil-
dienstgesetzes 

Artikel 7: 
Inkrafttreten 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlos-
sen: 

Artikel 1 

Änderung des Wehrpflichtgesetzes 

Das Wehrpflichtgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 6. Mai 1983 (BGBl. I S. 529), zu-
letzt geändert durch Artikel 3 Nr. 8 des Gesetzes 
vom 20. Dezember 1984 (BGBl. I  S. 1654), wird wie 
folgt geändert: 

1. In § 3 Abs. 2 wird am Ende des Satzes 4 der 
Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und fol-
gender Halbsatz angefügt: 

„§ 12 Abs. 6 ist entsprechend anzuwenden." 

2. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 wird durch die folgenden bei-
den Sätze ersetzt: 

„Grundwehrdienst leisten Wehrpflichtige, die 
zu dem für den Dienstbeginn festgesetzten 
Zeitpunkt das achtundzwanzigste Lebens-
jahr noch nicht vollendet haben. Abweichend 
hiervon leisten Grundwehrdienst Wehr-
pflichtige, die zu dem für den Dienstbeginn 
festgesetzten Zeitpunkt das zweiunddreißig-
ste Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 
wenn sie 

1. wegen ihrer beruflichen Ausbildung wäh-
rend des Grundwehrdienstes vorwiegend 
militärfachlich (§ 40) verwendet werden, 

2. wegen einer Verpflichtung zur Leistung 
eines Dienstes als Helfer im Zivilschutz 
oder Katastrophenschutz (§ 13 a) oder we-
gen einer Verpflichtung zur Leistung ei-
nes Entwicklungsdienstes (§ 13 b) vor Voll-
endung des achtundzwanzigsten Lebens

-

jahres nicht zum Grundwehrdienst heran-
gezogen worden sind, 

3. sich vor Vollendung des achtundzwanzig-
sten Lebensjahres mindestens zweitweise 
ohne die nach § 3 Abs. 2 erforderliche Ge-
nehmigung außerhalb des Geltungsbe-
reichs dieses Gesetzes aufgehalten haben, 

4. nach § 29 Abs. 6 Satz 1 als aus dem Grund-
wehrdienst entlassen gelten und Tage 
schuldhafter Abwesenheit nachzudienen 
haben (§ 5 Abs. 3) oder 

5. nach Vollendung des siebenundzwanzig-
sten Lebensjahres auf ihre Anerkennung 
als Kriegsdienstverweigerer verzichten, es 
sei denn, daß sie im Zeitpunkt des Ver-
zichts das achtundzwanzigste Lebensjahr 
vollendet haben und sich nicht im Zivil-
dienstverhältnis befinden." 

b) Der nunmehrige Satz 4 des Absatzes 1 wird 
wir folgt gefaßt: 

„Der vor dem 1. Juli 1989 angetretene Grund-
wehrdienst dauert fünfzehn, der an diesem 
Tage oder später angetretene Grundwehr-
dienst achtzehn Monate; er beginnt in der 
Regel in dem Kalenderjahr, in dem der 
Wehrpflichtige das neunzehnte Lebensjahr 
vollendet." 

3. In § 6 wird dem Absatz 3 angefügt: 

„Satz 1 ist entsprechend anzuwenden bei Wehr-
pflichtigen, die im Falle des § 5 Abs. 2 nicht alle 
Abschnitte des Grundwehrdienstes geleistet ha-
ben."  

4. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte „oder 
der von ihm beauftragten Stelle" gestrichen. 

b) Absatz 2 Satz 3 wird gestrichen. 

c) Folgende Absätze werden angefügt: 

„(3) Der Bundesminister der Verteidigung 
kann die in Absatz 1 und 2 genannten Befug-
nisse auf eine nachgeordnete Stelle übertra-
gen. 

(4) Die Anträge auf Zustimmung zum Ein-
tritt in fremde Streitkräfte und auf Anrech- 
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nung des dort geleisteten Wehrdienstes sind 
beim Kreiswehrersatzamt zu stellen. Das 
Kreiswehrersatzamt kann zum Nachweis 
des Wehrdienstes in fremden Streitkräften 
eine Versicherung des Wehrpflichtigen an 
Eides Statt verlangen." 

5. § 11 Abs. 1 Nr. 5 wird wie folgt gefaßt: 

„5. Heimkehrer im Sinne des Heimkehrergeset-
zes, die nach dem 1. Juli 1953 von ihrer Ge-
wahrsamsmacht entlassen worden sind und 
vor dem ... (Einzusetzen ist als Datum der 
Tag des Inkrafttretens des Artikels 1) das 
achtzehnte Lebensjahr vollendet haben."  

6. § 12 Abs. 6 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„In den Fällen des Absatzes 4, ausgenommen 
Satz 2 Nr. 1 Buchstabe b, darf der Wehrpflich-
tige vom Grundwehrdienst höchstens so lange 
zurückgestellt werden, daß er noch vor der für 
ihn nach § 5 Abs. 1 Satz 1 bis 3 maßgebenden 
Altersgrenze einberufen werden kann." 

7. § 13a wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort 
„sich" die Worte „vor Vollendung des zwei-
undzwanzigsten Lebensjahres" eingefügt. 

b) Absatz 2 wird Absatz 3, und es wird folgender 
neuer Absatz 2 eingefügt: 

„(2) Haben Wehrpflichtige zehn Jahre im 
Zivilschutz oder Katastrophenschutz mitge-
wirkt, so erlischt ihre Pflicht, Grundwehr-
dienst zu leisten." 

8. § 13b wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden das Wort „dreißigsten" 
durch das Wort „neunundzwanzigsten" und 
das Wort „zweijährigen" durch das Wort 
„zweieinhalbjährigen" ersetzt. 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„(3) Haben Wehrpflichtige zweieinhalb 
Jahre Entwicklungsdienst geleistet, so er-
lischt ihre Pflicht, Grundwehrdienst zu lei-
sten. Wird der Entwicklungsdienst aus Grün-
den, die der Wehrpflichtige nicht zu vertreten 
hat, vorzeitig beendet, so ist die im Entwick-
lungsdienst zurückgelegte Zeit, soweit sie die 
Zeit übersteigt, die der Entwicklungsdienst 
gegenüber dem Grundwehrdienst minde-
stens länger dauert, auf den Wehrdienst an-
zurechnen." 

c) Folgender Absatz wird angefügt: 

„(5) Die Absätze 1 und 3 sind in der bis zum 
Ablauf des ... (Einzusetzen ist als Datum der 
Tag vor dem Inkrafttreten des Artikels 1) 
geltenden Fassung auf Wehrpflichtige anzu-
wenden, die sich vor diesem Zeitpunkt zu 
einem später anzutretenden Entwicklungs-
dienst verpflichtet haben. Das gilt auch für 

Wehrpflichtige, die sich nach diesem Zeit-
punkt zu einem Entwicklungsdienst ver-
pflichtet und ihn vor dem 1. Juli 1989 ange-
treten haben." 

9. In § 18 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 1 wird das Zitat 
„§ 5 Abs. 1 Satz 3" durch „§ 5 Abs. 1 Satz 5" er-
setzt. 

10. § 24 Abs. 6 Satz 1 Nr. 5 wird wie folgt gefaßt: 

„5. den Wehrpaß, das Personalstammblatt, den 
Einberufungsbescheid für den Wehrdienst in 
der Verfügungsbereitschaft und den Einbe-
rufungsbescheid für den Wehrdienst im Ver-
teidigungsfall sorgfältig aufzubewahren, 
diese Urkunden nicht mißbräuchlich zu ver-
wenden, sie auf Aufforderung der zuständi-
gen Dienststelle vorzulegen sowie der Wehr-
ersatzbehörde einen Verlust unverzüglich zu 
melden,". 

11. In § 29 Abs. 1 Nr. 7 werden die Worte „auf seinen 
Antrag zum waffenlosen Dienst herangezogen 
oder" gestrichen. 

12. Dem § 30 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

„(3) Ein Wehrpflichtiger verliert seinen 
Dienstgrad ferner, wenn er als Kriegsdienstver-
weigerer anerkannt wird. Leistet er in diesem 
Zeitpunkt aufgrund der Wehrpflicht Wehr-
dienst, tritt der Verlust des Dienstgrades mit 
dem Ende des Wehrdienstes ein. Liegt der in 
Satz 1 und 2 bestimmte Zeitpunkt vor dem ... 
(Einzusetzen ist als Datum der Tag des Inkraft-
tretens des Artikels 1), gilt der Dienstgrad als 
mit Ablauf des ... (Einzusetzen ist als Datum 
der Tag vor dem Inkrafttreten des Artikels 1) 
verloren." 

13. In § 41 wird die Absatzbezeichnung „(1)" gestri-
chen und Absatz 2 aufgehoben. 

14. In § 42 Abs. 1 werden die Sätze 2 bis 4 aufgeho-
ben. 

15. In § 42 a Satz 2 werden der Strichpunkt und die 
Worte „§ 42 ist nicht anzuwenden" gestrichen. 

16. § 43 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz 3 ange-
fügt: 

„Satz 2 gilt entsprechend für Wehrpflichtige, 
die ihren ständigen Aufenthalt außerhalb 
des Geltungsbereichs dieses Gesetzes haben, 
sich aber tatsächlich überwiegend für mehr 
als drei Monate innerhalb dieses Geltungsbe-
reichs aufhalten." 

b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Anführung „§ 24 
Abs. 6 Nr. 3" ersetzt durch „§ 24 Abs. 6 Satz 1 
Nr. 3". 
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17. In § 44 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 wird die Anfüh-
rung „§ 24 Abs. 6 Nr. 3" ersetzt durch „§ 24 Abs. 6 
Satz 1 Nr. 3". 

18. § 48 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird der Nummer 1 angefügt: 
„Nach § 13b bisher nicht zum Wehrdienst 
herangezogene Wehrpflichtige können ge-
mustert und einberufen werden." 

b) In Absatz 2 wird der Einleitungssatz wie 
folgt gefaßt: 

„Im Verteidigungsfall gelten Absatz 1 Nr. 1 
Satz 2, Nr. 2 bis 5 und folgende Vorschrif-
ten:" 

c) In Absatz 2 Nummer 1 wird in beiden Halb-
sätzen jeweils die Anführung „§ 24 Abs. 6 
Nr. 1" durch „§ 24 Abs. 6 Satz 1 Nr. 1" ersetzt. 

Artikel 2 

Änderung des Soldatengesetzes 

Das Soldatengesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 19. August 1975 (BGBl. I S. 2273), zu-
letzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
21. Februar 1985 (BGBl. I S. 371), wird wie folgt ge-
ändert: 

1. In der Inhaltsübersicht werden nach der Be-
zeichnung „4" die Worte „Berechtigung zum Tra-
gen der Uniform außerhalb eines Wehrdienstver-
hältnisses ... 4 a" eingefügt. 

2. Nach § 4 wird eingefügt: 

„§4a 

Berechtigung zum Tragen der Uniform 
außerhalb eines Wehrdienstverhältnisses 

Soldaten der Bundeswehr kann nach ihrem 
Ausscheiden aus dem Wehrdienst genehmigt 
werden, außerhalb eines Wehrdienstverhältnis-
, ses die Uniform der Soldaten mit dem Abzeichen 
des Dienstgrades, den zu führen sie berechtigt 
sind, und mit der für ausgeschiedene Soldaten 
vorgesehenen Kennzeichnung zu tragen. Nähe-
res regelt eine Rechtsverordnung." 

3. In § 46 Abs. 2 werden am Ende der Nummer 6 der 
Punkt durch ein Komma ersetzt und danach das 
Wort „oder" sowie folgende Nummer 7 angefügt: 

„7. wenn er als Kriegsdienstverweigerer aner-
kannt ist; diese Entlassung gilt als Entlas-
sung auf eigenen Antrag." 

4. In § 49 Abs. 2 werden nach den Worten „Nr. 1 bis 
4" die Worte „und Nr. 7" eingefügt. 

5. In § 55 Abs. 1 werden nach den Worten „Nr. 1 bis 
5" die Worte „und Nr. 7" eingefügt.  

6. In § 56 Abs. 2 werden nach den Worten „Nr. 1 bis 
4" die Worte „und Nr. 7" eingefügt. 

7. § 72 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Der Bundesminister der Verteidigung er-
läßt die Rechtsverordnungen über 

1. die Regelung des Vorgesetztenverhältnisses 
nach § 1 Abs. 4, 

2. die Berechtigung zum Tragen der Uniform au-
ßerhalb eines Wehrdienstverhältnisses nach 
§ 4 a Abs. 1." 

Artikel 3 

Änderung des Soldatenversorgungsgesetzes 

(1) Das Soldatenversorgungsgesetz in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 21. April 1983 
(BGBl. I S. 457), zuletzt geändert durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 24. Juni 1985 (BGBl. I S. 1144), wird 
wie folgt geändert: 

1. In § 12 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 7 Satz 1 wird je-
weils das Wort „drei" durch das Wort „sechs" 
ersetzt. 

2. In § 13 Satz 1 wird das Wort „drei" durch das 
Wort „sechs" ersetzt. 

3. In § 41 Abs. 2 Satz 1 wird das Wort „drei" durch 
das Wort „sechs" ersetzt. 

4. In § 88 Abs. 5 bis 7 werden jeweils die Worte 
„§§ 25 bis 27g" durch die Worte „§§ 25 bis 27 i" 
ersetzt. 

(2) Bei Soldaten auf Zeit, die den Wehrdienst vor 
dem 1. Juli 1989 angetreten haben, sind die §§ 12, 13 
und 41 des Soldatenversorgungsgesetzes in der bis 
zum Ablauf des 30. Juni 1989 geltenden Fassung an-
zuwenden. 

Artikel 4 

Änderung des Zivildienstgesetzes 

Das Zivildienstgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom. 29. September 1983 (BGBl. I 
S. 1221, 1370), zuletzt geändert durch Artikel 3 Nr. 10 
des Gesetezs vom 20. Dezember 1984 (BGBl. I 
S. 1654), wird wie folgt geändert: 

1. § 10 Abs. 1 Nr. 5 wird wie folgt gefaßt: 

„5. Heimkehrer im Sinne des Heimkehrergeset-
zes, die nach dem 1. Juli 1953 von ihrer Ge-
wahrsamsmacht entlassen worden sind und 
vor dem ... (Einzusetzen ist als Datum der 
Tag des Inkrafttretens des Artikels 4) das 
achtzehnte Lebensjahr vollendet haben." 
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2. § 13 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„In den Fällen des § 11 Abs. 4, ausgenommen 
Satz 2 Nr. 1 Buchstabe b, darf der anerkannte 
Kriegsdienstverweigerer vom Zivildienst höch-
stens so lange zurückgestellt werden, daß er 
noch vor der für ihn nach § 24 Abs. 1 Satz 1 bis 3 
maßgebenden Altersgrenze einberufen werden 
kann." 

3. § 14 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort 
„sich" die Worte „vor Vollendung des zwei-
undzwanzigsten Lebensjahres" eingefügt. 

b) Es wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Haben anerkannte Kriegsdienstver-
weigerer zehn Jahre im Zivilschutz oder Ka-
tastrophenschutz mitgewirkt, so erlischt ihre 
Pflicht, Zivildienst zu leisten; das gilt nicht 
für den Zivildienst im Verteidigungsfall." 

4. § 14a wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden das Wort „dreißigsten" 
durch das Wort „neunundzwanzigsten" und 
das Wort „zweijährigen" durch das Wort 
„zweieinhalbjährigen" ersetzt. 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden das Wort „mindestens" 
gestrichen, das Wort „zwei" durch das 
Wort „zweieinhalb" und die Worte „von 
der in § 24 Abs. 2 Satz 1 bezeichneten 
Dauer zu leisten" durch die Worte „zu lei-
sten; dies gilt nicht für den Zivildienst im 
Verteidigungsfall" ersetzt. 

bb) Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Wird der Entwicklungsdienst aus Grün-
den, die der anerkannte Kriegsdienstver-
weigerer nicht zu vertreten hat, vorzeitig 
beendet, so ist die im Entwicklungs-
dienst zurückgelegte Zeit, soweit sie die 
Zeit übersteigt, die der Entwicklungs-
dienst gegenüber dem Zivildienst minde-
stens länger dauert, auf den Zivildienst 
anzurechnen." 

5. Nach § 14 a wird eingefügt: 

,,§ 14 b 

Andere Dienste im Ausland 

(1) Anerkannte Kriegsdienstverweigerer wer-
den nicht zum Zivildienst herangezogen, wenn 
sie 

1. sich gegenüber einem nach Absatz 3 aner-
kannten Träger zur Leistung eines vor Voll-
endung des vierundzwanzigsten Lebensjah-
res anzutretenden Dienstes im Ausland, der 
das friedliche Zusammenleben der Völker 
fördern will und der mindestens zwei Monate 
länger dauert als der Zivildienst, den sie 

sonst zu leisten hätten, vertraglich verpflich-
tet haben und 

2. diesen Dienst unentgeltlich leisten. 

Die Träger sind verpflichtet, dem Bundesamt 
das Vorliegen sowie den Wegfall der Vorausset-
zungen für die Nichtheranziehung von aner-
kannten Kriegsdienstverweigerern zum Zivil-
dienst anzuzeigen. 

(2) Weisen anerkannte Kriegsdienstverweige-
rer bis zur Vollendung des siebenundzwanzig-
sten Lebensjahres nach, daß sie Dienst von der 
in Absatz 1 Nr. 1 genannten Mindestdauer gelei-
stet haben, so erlischt ihre Pflicht, Zivildienst zu 
leisten; das gilt nicht für den Zivildienst im Ver-
teidigungsfall. Wird der Dienst aus Gründen, die 
der anerkannte Kriegsdienstverweigerer nicht 
zu vertreten hat, vorzeitig beendet, so ist die in 
dem Dienst zurückgelegte Zeit, soweit sie zwei 
Monate übersteigt, auf den Zivildienst anzu-
rechnen. 

(3) Als Träger eines Dienstes nach Absatz 1 
können juristische Personen anerkannt werden, 
die 

1. ausschließlich, unmittelbar und selbstlos 
steuerbegünstigten Zwecken im Sinne der 
§§ 51 bis 68 der Abgabenordnung dienen, 

2. Gewähr dafür bieten, daß ihre Vorhaben den 
Interessen der Bundesrepublik Deutschland 
dienen, und 

3. ihren Sitz im Geltungsbereich der Abgaben-
ordnung haben. 

Über die Anerkennung eines Trägers entschei-
det auf dessen Antrag der Bundesminister für 
Jugend, Familie und Gesundheit im Einverneh-
men mit dem Bundesminister des Auswärtigen. 
Er kann die Anerkennung auf bestimmte Vor-
haben des Trägers beschränken. § 4 Abs. 1 
Satz 3 und Absatz 2 gelten entsprechend." 

6. In § 15 Abs. 1 werden die Sätze 2 und 3 aufgeho-
ben. 

7. § 15 a wird wie folgt gefaßt: 

„§ 15a 

Freies Arbeitsverhältnis 

(1) Anerkannte Kriegsdienstverweigerer, die 
aus Gewissensgründen gehindert sind, Zivil-
dienst zu leisten, werden zum Zivildienst vorläu-
fig nicht herangezogen, wenn sie erklären, daß 
sie ein Arbeitsverhältnis mit üblicher Arbeits-
zeit in einem Krankenhaus oder einer anderen 
Einrichtung zur Behandlung, Pflege und Be-
treuung von Personen begründen wollen, oder 
wenn sie in einem solchen Arbeitsverhältnis tä-
tig sind. Dies gilt nur, wenn das Arbeitsverhält-
nis nach der Anerkennung als Kriegsdienstver-
weigerer und vor Vollendung des vierundzwan-
zigsten Lebensjahres mit einer Dauer, die min- 
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destens ein Jahr länger ist als der Zivildienst, 
den der anerkannte Kriegsdienstverweigerer 
sonst zu leisten hätte, begründet werden soll 
oder begründet worden ist. 

(2) Weist der anerkannte Kriegsdienstverwei-
gerer vor Vollendung des siebenundzwanzigsten 
Lebensjahres nach, daß er für die in Absatz 1 
genannte Mindestdauer in einem solchen Ar-
beitsverhältnis tätig war, so erlischt seine 
Pflicht, Zivildienst zu leisten. Wird das Arbeits-
verhältnis aus Gründen, die der anerkannte 
Kriegsdienstverweigerer nicht zu vertreten hat, 
vorzeitig beendet, so ist die in dem Arbeitsver-
hältnis zurückgelegte Zeit, soweit sie ein Jahr 
übersteigt, auf den Zivildienst anzurechnen." 

8. In § 22 werden in Satz 2 folgende Worte ange-
fügt: 

„sowie für Zeiten der Beurlaubung unter Weg-
fall der Geld- und Sachbezüge, soweit diese Zei-
ten ohne die Anerkennung als Kriegsdienstver-
weigerer hätten nachgedient werden müssen". 

9. § 23 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Nr. 3 wird die Anführung 
„14, 14 a und 15" durch „14 bis 15" ersetzt. 

b) In Absatz 4 wird nach Satz 4 der Punkt durch 
einen Strichpunkt ersetzt und folgender 
Halbsatz angefügt: 
„§ 13 Abs. 1 ist entsprechend anzuwenden." 

c) In Absatz 6 Nr. 4 wird die Anführung „14, 
14a, 15 und 15a" durch „14 bis 15a" ersetzt. 

10. In § 24 Abs. 1 werden die Sätze 1 und 2 wie folgt 
gefaßt: 

„(1) Zivildienst leisten Dienstpflichtige, die zu 
dem für den Dienstbeginn festgesetzten Zeit-
punkt das achtundzwanzigste Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben. Abweichend hiervon lei-
sten Zivildienst Dienstpflichtige, die zu dem für 
den Dienstbeginn festgesetzten Zeitpunkt das 
zweiunddreißigste Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben, wenn sie 

1. wegen ihrer beruflichen Ausbildung während 
des Grundwehrdienstes vorwiegend militär-
fachlich (§ 5 Abs. 1 und § 40 des Wehrpflicht-
gesetzes) verwendet worden wären oder ver-
wendet worden sind, 

2. wegen einer Verpflichtung zur Leistung eines 
Dienstes als Helfer im Zivilschutz oder Kata-
strophenschutz (§ 14) oder wegen einer Ver-
pflichtung zur Leistung eines Entwicklungs-
dienstes (§ 14 a) vor Vollendung des achtund-
zwanzigsten Lebensjahres nicht zum Zivil-
dienst herangezogen worden sind, 

3. sich vor Vollendung des achtundzwanzigsten 
Lebensjahres mindestens zeitweise ohne die 
nach § 23 Abs. 4 erforderliche Genehmigung 

außerhalb des Geltungsbereiches dieses Ge-
setzes aufgehalten haben oder 

4. nach § 44 Abs. 2 als aus dem Zivildienst ent-
lassen gelten und Tage schuldhafter Abwe-
senheit vom Zivildienst nachzudienen haben 
(§ 24 Abs. 4)." 

11. In § 43 Abs. 1 Nr. 5 wird die Anführung „14, 14a, 
15 und 15a" durch „14 bis 15a" ersetzt. 

12. § 51 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 werden die Worte „§§ 25 bis 27 g" 
durch die Worte „§§ 25 bis 27 i" ersetzt. 

b) In Absatz 3 werden in Satz 1 die Worte „§§ 25 
bis 27 h" durch die Worte „§§ 25 bis 27 i" er-
setzt und in Satz 2 Nummer 1 nach der An-
führung „§ 35 Abs. 5" die Erweiterung „und 8" 
eingefügt. 

13. § 79 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 4 Satz 1 werden der Punkt durch 
einen Strichpunkt ersetzt und folgender 
Halbsatz angefügt: 
„nach § 14a Abs. 1 und 2 und § 14b Abs. 1 bis-
her nicht zum Zivildienst herangezogene 
Dienstpflichtige können einberufen wer-
den."  

b) In Nummer 6 werden die Worte „in einer 
Kranken- oder Heil- und Pflegeanstalt" er-
setzt durch die Worte „in einem Kranken-
haus oder einer anderen Einrichtung zur Be-
handlung, Pflege und Betreuung von Perso-
nen". 

14. Nach § 82 wird angefügt: 

„§ 83 

Übergangsvorschriften aus Anlaß des 
Änderungsgesetzes vom ... (BGBl. I S....) 

(1) Für Dienstpflichtige, die den Zivildienst 
nach dem 30. Juni 1989 antreten und bis zu die-
sem Zeitpunkt einen Zivildienst von sechzehn 
Monaten zu leisten gehabt hätten, verlängert 
sich der Zivildienst auf neunzehn Monate. 

(2) Dienstpflichtige, die mit ihrem Einver-
ständnis dafür vorgesehen sind, nach Abschluß 
ihrer beruflichen Ausbildung besondere Aufga-
ben im Zivildienst zu erfüllen und aus diesem 
Grund nach dem bis zum ... (Einzusetzen ist als 
Datum der Tag vor Inkrafttreten des Artikels 4) 
geltenden Recht vom Zivildienst zurückgestellt 
worden sind, leisten abweichend von § 24 Abs. 1 
Satz 1 auch dann Zivildienst, wenn sie in dem 
für den Dienstbeginn festgesetzten Zeitpunkt 
zwar das achtundzwanzigste, nicht aber das 
zweiunddreißigste Lebensjahr vollendet haben. 

(3) § 14 a Abs. 1 und 3 ist in der bis zum Ablauf 
des ... (Einzusetzen ist als Datum der Tag vor 
dem Inkrafttreten des Artikels 4) geltenden Fas- 
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sung auf anerkannte Kriegsdienstverweigerer 
anzuwenden, die sich vor diesem Zeitpunkt zu 
einem später anzutretenden Entwicklungs-
dienst verpflichtet haben. Das gilt auch für an-
erkannte Kriegsdienstverweigerer, die sich 
nach diesem Zeitpunkt zu einem Entwicklungs-
dienst (§ 14 a) verpflichtet und ihn vor dem 
1. Juli 1989 angetreten haben. 

(4) Für anerkannte Kriegsdienstverweigerer, 
die vor dem 1. Juli 1989 einen anderen Dienst im 
Ausland (§ 14 b) angetreten haben, verbleibt es 
bei der bis zum Ablauf des 30. Juni 1989 maßge-
benden Mindestdauer des Dienstes. 

(5) Für anerkannte Kriegsdienstverweigerer, 
die sich vor dem ... (Einzusetzen ist als Datum 
der Tag vor dem Inkrafttreten des Artikels 4) 
nach § 15 a zu einem nach dem . .. (Einzusetzen 
ist als Datum der Tag vor dem Inkrafttreten des 
Artikels 4) anzutretenden freien Arbeitsverhält-
nis verpflichtet haben, gilt § 15 a in der bis zu 
diesem Zeitpunkt geltenden Fassung. Für aner-
kannte Kriegsdienstverweigerer, die vor dem 
1. Juli 1989 ein freies Arbeitsverhältnis (§ 15a) 
angetreten haben, verbleibt es bei der nach je-
ner Fassung maßgebenden Mindestdauer des 
Arbeitsverhältnisses." 

Artikel 5 

Änderung des Gesetzes über die Erweiterung des 
Katastrophenschutzes 

Das Gesetz über die Erweiterung des Katastro-
phenschutzes vom 9. Juli 1968 (BGBl. I S. 776), zu-
letzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
2. August 1976 (BGBl. I S. 2046), wird wie folgt geän-
dert:  

§ 8 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort „sich" 
die Worte „vor Vollendung des zweiundzwanzig-
sten Lebensjahres" eingefügt sowie die Worte 
„oder Dienst im Zivilschutzkorps" gestrichen. 

b) Absätze 3 und 4 werden Absätze 4 und 5, und es 
wird folgender neuer Absatz 3 eingefügt: 

„(3) Haben wehrpflichtige Helfer zehn Jahre 
im Katastrophenschutz mitgewirkt, so erlischt 
ihre Pflicht, Grundwehrdienst zu leisten." 

Artikel 6 

Neufassung des Wehrpflichtgesetzes und des 
Zivildienstgesetzes 

(1) Der Bundesminister der Verteidigung kann 
den Wortlaut des Wehrpflichtgesetzes in der vom 
Inkrafttreten nach Artikel 7 Abs. 1 an geltenden 
Fassung im Bundesgesetzblatt bekanntmachen. 

(2) Der Bundesminister für Jugend, Familie und 
Gesundheit kann den Wortlaut des Zivildienstgeset-
zes in der vom Inkrafttreten nach Artikel 7 Abs. 1 
an geltenden Fassung im Bundesgesetzblatt be-
kanntmachen. 

Artikel 7 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt, soweit in Absatz 2 nichts 
anderes bestimmt ist, am ersten Tage des auf die 
Verkündung folgenden Kalendermonats in Kraft. 

(2) Artikel 3 tritt am 1. Juli 1989 in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

Eine Reihe von Änderungen des Wehrpflichtgeset-
zes soll zu mehr Wehrgerechtigkeit führen. Insbe-
sondere werden die Tatbestände erweitert, die eine 
Einberufung zum Grundwehrdienst bis zur Vollen-
dung des 32. Lebensjahres zulassen. Die für Spät-
heimkehrer geregelte Befreiung, die auch Wehr-
pflichtige begünstigt, die erst während der Ver-
schleppung geboren sind, soll künftig entfallen. 
Eine Verpflichtung zum Dienst als Helfer im Zivil- 
und Katastrophenschutz soll nur noch dann zu ei-
ner Wehrdienstausnahme führen, wenn sie bis zur 
Vollendung des 22. Lebensjahres eingegangen wor-
den ist. Die Wehrdienstausnahme für Entwick-
lungshelfer soll dem verlängerten Wehr- und Zivil-
dienst angepaßt werden; außerdem soll diese bisher 
auch im Bereitschafts- und Verteidigungsfall gel-
tende Wehrdienstausnahme auf den Frieden be-
schränkt werden. Eine Dienstleistung im polizeili-
chen Vollzugsdienst soll nicht mehr auf den Wehr-
dienst angerechnet werden. Wehrpflichtige, die ih-
ren ständigen Aufenthalt im Rechtssinne im Aus-
land haben, sich jedoch tatsächlich für mehr als 
drei Monate im Inland aufhalten, sollen künftig 
nach dem Wehrpflichtgesetz erfaßt, gemustert und 
einberufen werden können. 

Die Verlängerung des Grundwehrdienstes von 15 
auf 18 Monate ab Mitte 1989 ist notwendig, um die 
Friedenspräsenz der Streitkräfte auch über diesen 
Zeitpunkt hinaus im erforderlichen Umfang sicher-
stellen zu können. Zur Zeit beträgt der Friedensum-
fang einschließlich der Plätze für Wehrübende 
495 000 Mann. Hierfür werden im Durchschnitt 
jährlich 225 000 Wehrdienstfähige — darunter ca. 
25 000 Freiwillige — benötigt. Für den Dienst bei 
Polizei, Bundesgrenzschutz sowie Zivil- und Kata-
strophenschutz werden zur Zeit zusätzlich jährlich 
ca. 25 000 Wehrpflichtige vom Wehrdienst freige-
stellt. 

Infolge des Geburtenrückgangs in der Bundesrepu-
blik Deutschland, der zu einer Halbierung der Jahr-
gangsstärken führt, werden in den 90er Jahren 
jährlich bis zu 100 000 Wehrdienstfähige fehlen, um 
den Bedarf decken zu können (s. auch Bericht der 
Bundesregierung über die Bevölkerungsentwick-
lung in der Bundesrepublik Deutschland, Druck-
sache 10/863). Ohne gegensteuernde Maßnahmen 
würde der Bestand aktiver Soldaten bis Ende der 
90er Jahre auf knapp 300 000 absinken. Damit 
könnte die Bundeswehr ihren Auftrag nicht mehr 
erfüllen. Insbesondere wäre sie nicht mehr in der 
Lage, 

— nach kurzer Warnzeit die Vorneverteidigung zu 
gewährleisten, 

— in der Anfangsphase den Aufmarsch alliierter 
Korps zu sichern, 

— den Aufwuchs zum Verteidigungsumfang (ge-
genwärtig 1,25 Mio., ab 1987 1,34 Mio. Soldaten) 
zu gewährleisten. 

Damit könnte die Bundesrepublik Deutschland ih-
ren Bündnisverpflichtungen nicht mehr nachkom-
men. Erfolgversprechende Rüstungskontrollver-
handlungen, insbesondere auch zur Verringerung 
nuklearer Potantiale wären in Frage gestellt. 

Untersuchungen haben ergeben, daß bei der derzei-
tigen verteidigungspolitischen Konzeption ein Be-
stand von 495 000 Mann, davon mindestens 456 000 
aktive Soldaten sowie 15 000 Wehrübende und 
24 000 Angehörige einer verbesserten Verfügungs-
bereitschaft, erhalten bleiben muß. Um dies zu er-
reichen, ist ein ganzes Bündel rechtzeitig einzulei-
tender Maßnahmen erforderlich. 

Zunächst muß unter Nutzung der noch starken 
Jahrgänge das Längerdienerfehl abgebaut werden, 
um dadurch den Bedarf an Grundwehrdienstlei-
stenden zu verringern. Die hierzu seit 1982 eingelei-
teten Maßnahmen sind erfolgversprechend. 

Um mit den schwächer werdenden Jahrgangsstär-
ken ein rapides Absinken des Längerdienerbestan-
des zu vermeiden, soll durch Lockerung der Einstel-
lungsbedingungen, gezielte Werbung und Steige-
rung der Attraktivität des Dienstes in den Streit-
kräften die Verpflichtungsbereitschaft gefördert 
und die durchschnittliche Dienstzeit der Zeitsolda-
ten verlängert werden. Zudem soll der Berufssolda-
tenanteil erhöht und der Einsatz von zivilen Mitar-
beitern auf dafür geeigneten militärischen Dienst-
posten verstärkt werden. 

Sofern diese — teils kostenintensiven — Maßnah-
men zum Erfolg führen, läßt sich bis Mitte der 
neunziger Jahre ein Bestand von rund 250 000 Be-
rufssoldaten und Soldaten auf Zeit halten. 

Der Bedarf von 206 000 Grundwehrdienstleistenden 
kann auch bei Rückgriff auf noch nicht herangezo-
gene ältere Wehrpflichtige nur bis Anfang der 
neunziger Jahre und dann auch nur quantitativ ge-
deckt werden. Unberücksichtigt bleibt dabei der er-
forderliche Überhang von erfahrungsgemäß 25 % 
des Jahresbedarfs an Wehrdienstfähigen zur quali-
tativen Bedarfsdeckung. Ohne diesen qualitativen 
Auswahlüberhang kann eine möglichst heimatnahe 
Einberufung und berufsnahe Verwendung nicht 
mehr ausreichend Berücksichtigung finden. Ein 
früheres Fehl tritt auf, wenn der geplante Bestand 
an Längerdienern nicht erreicht wird, da dann er-
satzweise zusätzlich Grundwehrdienstleistende ein-
zuberufen sind, wodurch das Potential der verblei-
benden Wehrdienstfähigen wiederum verringert 
wird. 

Zunächst sind jedoch alle Maßnahmen auszuschöp

-

fen, die ohne Änderung des Wehrpflichtgesetzes zu 
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mehr Wehrgerechtigkeit führen und ein höheres 
Aufkommen gewährleisten. So sollen 
— die Anforderungs- und Tauglichkeitskriterien 

insbesondere im Hinblick auf Verwendungen, 
die keine uneingeschränkte militärische Ein-
satzfähigkeit voraussetzen, herabgesetzt und 

— Einberufungshindernisse, z. B. für Verheiratete, 
abgebaut 

werden. Darüber hinaus sollen Ende der 80er Jahre 
die Freistellungsquoten für den Zivil- und Kata-
strophenschutz unter angemessener Berücksichti-
gung des Personalbedarfs der Bundeswehr sowie 
des Zivil- und Katastrophenschutzes der veränder-
ten Situation angepaßt werden. 

Diese Maßnahmen bringen einen erheblichen Zuge-
winn. Ihre Verwirklichung ist damit Grundvoraus-
setzung für die Aufrechterhaltung des Friedensum-
fangs. Sie reichen jedoch allein nicht aus: Der Be-
stand aktiver Soldaten würde dennoch rasch unter 
414 000 absinken. 

Um dies zu verhindern, muß die Dauer des Grund-
wehrdienstes um drei Monate angehoben werden. 
Dadurch wird der jährliche Ergänzungsbedarf an 
Grundwehrdienstleistenden verringert und dem 
Umfang der dann verfügbaren Geburtsjahrgänge 
angepaßt. Der Bestandsgewinn beträgt 42 000 
Grundwehrdienstleistende und schließt die Lücke 
zum erforderlichen Gesamtbestand von 456 000 ak-
tiven Soldaten. 
Nach Berechnungen liegt der optimale Zeitpunkt 
für die Verlängerung des Grundwehrdienstes Mitte 
1989; eine spätere Realisierung würde die Bedarfs-
deckung in der zweiten Hälfte der 90er Jahre nicht 
mehr gewährleisten. Eine frühere Realisierung 
würde zunächst zu einem nicht benötigten Über-
hang an Wehrpflichtigen führen und damit der 
Wehrgerechtigkeit zuwiderlaufen. 

Es ist erforderlich, daß die gesetzliche Grundlage 
für die Verlängerung des Grundwehrdienstes früh-
zeitig geschaffen wird. Dies gibt der jungen Genera-
tion die notwendige Klarheit für ihre Zukunftspla-
nung. Zugleich entsteht ein zeitlicher Spielraum für 
die sorgfältige Vorbereitung der Umstellung. Diese 
Umstellung muß sich auch auf die Bereiche Stu-
dium und berufliche Ausbildung erstrecken, um den 
Wehrpflichtigen zusätzliche Wartezeiten soweit wie 
möglich zu ersparen. 

Mit weiteren Änderungen des Wehrpflichtgesetzes 
soll die Pflicht zur Aufbewahrung des Wehrpasses 
und des Personalstammblatts ergänzt werden um 
die Pflicht zur Aufbewahrung der Einberufungsbe-
scheide für den Wehrdienst in der Verfügungsbe-
reitschaft und im Verteidigungsfall. In der Bundes-
wehr erworbene militärische Dienstgrade sollen bei 
der Anerkennung eines Wehrpflichtigen als Kriegs-
dienstverweigerer wegfallen. Die übrigen Änderun-
gen des Wehrpflichtgesetzes sind überwiegend re-
daktioneller Art. 

Das Soldatengesetz wird um eine Regelung erwei-
tert, die dem Bundesminister der Verteidigung die 
Möglichkeit eröffnet, den ausgeschiedenen Solda-
ten der Bundeswehr das Tragen ihrer mit einer 

besonderen Kennzeichnung versehenen Uniform 
auch außerhalb eines Wehrdienstverhältnisses bei 
besonderen Gelegenheiten und unter bestimmten 
Voraussetzungen widerruflich zu genehmigen. 

Bisher dürfen frühere Soldaten nur dann wieder 
Uniform tragen, wenn sie Wehrdienst z. B. in Form 
einer Wehrübung leisten oder außerhalb einer 
Wehrübung an einer Dienstlichen Veranstaltung 
teilnehmen und damit während der Dauer dieser 
Veranstaltungen wieder als Soldat in einem Wehr-
dienstverhältnis stehen. Diese Regelung wird seit 
langem und zunehmend als unbefriedigend emp-
funden, weil sie den ausgeschiedenen Soldaten ver-
wehrt, ; an besonders herausgehobènen Veranstal-
tungen in der Familie oder in der Öffentlichkeit, die 
nicht in unmittelbarem Bezug zu den Aufgaben der 
Bundeswehr stehen, in Uniform teilzunehmen. Es 
besteht nicht nur ein beachtliches persönliches In-
teresse der Betroffenen, sondern vor allem ein er-
hebliches öffentliches Interesse daran, daß — wie in 
anderen NATO-Ländern auch — Staatsbürger, die 
als Soldat treu gedient haben, bei bestimmten her-
ausragenden Gelegenheiten die Uniform tragen 
und damit die Integration der Streitkräfte in die 
Gesellschaft weiter fördern und sichtbar machen. 

Nach der vorgesehenen Regelung soll das Uniform-
tragen auch für andere, insbesondere private Ver-
anstaltungen ohne unmittelbaren dienstlichen Be-
zug genehmigt werden können. Das Nähere ist in 
einer Rechtsverordnung zu regeln. 

Außerdem wird im Soldatengesetz für den Fall der 
Anerkennung eines Berufssoldaten oder Soldaten 
auf Zeit als Kriegsdienstverweigerer die Entlas-
sung von Amts wegen vorgesehen, wobei im Regel-
fall vom Entlassenen die entstandenen Kosten ei-
nes Studiums oder einer Fachausbildung erstattet 
werden müssen. 

Die Änerung des Soldatenversorgungsgesetzes folgt 
aus der Änderung des Wehrpflichtgesetzes. 

Die Änderungen des Zivildienstgesetzes sind über-
wiegend Folgeänderungen der Änderungen des 
Wehrpflichtgesetzes. Daneben wird die Möglichkeit 
eröffnet, statt des Zivildienstes einen um minde-
stens zwei Monate längeren anderen Dienst im 
Ausland bei bestimmten hierfür anerkannten Trä-
gern zu leisten. Im übrigen handelt es sich bei den 
Geseztesänderungen um Klarstellungen oder re-
daktionelle Änderungen. 

Die Änderung des Gesetzes über die Erweiterung 
des Katastrophenschutzes dient der Anpassung an 
die geänderten Vorschriften über die Nichtheran-
ziehung der Helfer im Zivil- und Katastrophen-
schutz zum Wehr- oder Zivildienst. 

B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 (Änderung des Wehrpflichtgesetzes) 

Zu Nummer 1 (§ 3) 

Die Ergänzung stellt klar, daß ein Aufenthalt außer

-

halb des  Geltungsbereichs des Wehrpflichtgesetzes 
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grundsätzlich nur so lange genehmigt werden darf, 
daß der Wehrpflichtige noch vor Erreichen der in 
§ 5 Abs. 1 festgelegten Altersgrenze einberufen wer-
den kann. In Ausnahmefällen, in denen die Versa-
gung der Genehmigung eine unzumutbare Härte 
bedeuten würde, kann die Genehmigung auch über 
diesen Zeitraum hinaus erteilt werden. Damit rich-
tet sich die Erteilung der Genehmigung in Härtefäl-
len nach den gleichen Grundsätzen wie die Zurück-
stellung vom Wehrdienst in derartigen Fällen (§ 12 
Abs. 4 und 6). 

Zu Nummer 2 (§ 5) 

Zu Buchstabe a 

Satz 1 entspricht inhaltlich dem geltenden Recht. 
Das gleiche gilt für Satz 2 Nummer 1 und Num-
mer 2, zweite Alternative. Im übrigen erweitert 
Satz 2 die bisherigen Ausnahmetatbestände, die 
eine Einberufung zum Grundwehrdienst auch nach 
der Vollendung des achtundzwanzigsten bis zur 
Vollendung des zweiunddreißigsten Lebensjahres 
zulassen. Nummer 2, erste Alternative, stellt die 
Helfer im Zivil- oder Katastrophenschutz (§ 13 a) 
den Entwicklungshelfern (§ 13 b) gleich; dies ge-
währleistet in Verbindung mit der gleichzeitig in 
- § 13 a eingeführten Altersgrenze für die Verpflich-
tung (Nummer 7), daß auch Helfer im Zivil- oder 
Katastrophenschutz bei vorzeitiger Beendigung des 
Dienstes noch zum Grundwehrdienst einberufen 
werden können. Die folgenden Nummern regeln 
Fälle, in denen Wehrpflichtige durch pflichtwidriges 
Verhalten oder durch eine in ihr Belieben gestellte 
Erklärung die Einberufung vor der Regelalters-
grenze (Vollendung des achtundzwanzigsten Le-
bensjahres) vereiteln oder gefährden: 

Nummer 3 erschwert die Möglichkeit, sich dem 
Wehrdienst durch ungenehmigten Aufenthalt au-
ßerhalb des Geltungsbereichs des Wehrpflichtgeset-
zes zu entziehen. Nummer 4 ergänzt diese Regelung 
für den Fall, daß ein Soldat wegen schuldhafter Ab-
wesenheit von seiner Truppe oder Dienststelle nach 
§ 29 Abs. 6 Satz 1 als entlassen gilt, obwohl er die 
Grundwehrdienstpflicht nicht oder nur teilweise er-
füllt hat. Nummer 5 schließt eine Lücke, die es bis-
her Kriegsdienstverweigerern ermöglichte, durch 
Verzicht auf die Anerkennung kurz vor oder — als 
Zivildienstleistende — nach Vollendung des acht-
undzwanzigsten Lebensjahres die Einberufung so-
wohl zum Zivil- als auch zum Wehrdienst zu verhin-
dern oder die Entlassung aus dem Zivildienst zu 
einem Zeitpunkt zu erreichen, in dem eine Einberu-
fung zum restlichen Grundwehrdienst (§ 7 Abs. 2 
Satz 2 WPflG) vor der Regelaltersgrenze nicht mehr 
möglich ist. 

Zu Buchstabe b 

Die Verlängerung des Grundwehrdienstes von 15 
auf 18 Monate ab Mitte 1989 ist erforderlich, um den 
Bedarf der Streitkräfte an Grundwehrdienstleisten-
den trotz des drastischen Geburtenrückgangs auch 
künftig zu decken. Hierdurch kann ein Fehl von 
rund 42 000 Grundwehrdienstleistenden ausgegli-
chen werden. In Verbindung mit weiteren Maßnah

-

men, insbesondere einer Senkung der Anforde-
rungs- und Tauglichkeitskriterien und dem Abbau 
von Wehrdienstausnahmen und administrativen 
Einberufungshindernissen, soll die Verlängerung 
auch Mitte der 90er Jahre den notwendigen Anteil 
an Grundwehrdienstleistenden am erforderlichen 
Bestand von 456 000 aktiven Soldaten sicherstellen. 
Die Maßnahme soll sich erst auf Wehrpflichtige 
auswirken, die den Grundwehrdienst am 1. Juli 1989 
oder später antreten. Eine Rückwirkung auf Wehr-
pflichtige, die den fünfzehnmonatigen Grundwehr-
dienst in diesem Zeitpunkt bereits abgeleistet ha-
ben, wäre unbillig. Die Einbeziehung von Wehr-
pflichtigen, die am 1. Juli 1989 noch Wehrdienst lei-
sten oder — z. B. weil sie vorzeitig entlassen worden 
waren — noch zur Ableistung eines Restdienstes 
einberufen werden können, ist nicht erforderlich 
und würde unter Umständen auch zu unbilligen Er-
gebnissen führen. 

Zu Nummer 3 (§ 6) 

Aus Gründen der Gleichbehandlung soll sich die 
Gesamtdauer der Wehrübungen bei Wehrpflichti-
gen, die nicht alle Abschnitte des geteilten Grund-
wehrdienstes geleistet haben, ebenso verlängern 
wie bei Wehrpflichtigen, die aus dem ungeteilten 
Grundwehrdienst vorzeitig entlassen worden sind. 
Die Einberufung zu noch ausstehenden Abschnit-
ten des Grundwehrdienstes kann insbesondere 
durch Eintritt von Härtegründen oder Erkrankun-
gen, die eine Zurückstellung über die Einberufungs-
altersgrenze des § 5 Abs. 1 hinaus erfordern, unmög-
lich werden. 

Zu Nummer 4 (§ 8) 

Aus dem Wortlaut des § 8 könnte geschlossen wer-
den, daß der Bundesminister der Verteidigung zwar 
die Zustimmung zum Eintritt in fremde Streitkräf-
te, nicht aber die Anrechnung des dort geleisteten 
Wehrdienstes auf andere Stellen übertragen kann. 
Der angefügte Absatz 3 stellt klar, daß beide Befug-
nisse übertragbar sind. Die entsprechende bishe-
rige Regelung in Absatz 1 ist damit zu streichen. 

Der angefügte Absatz 4 stellt in Satz 1 klar, daß die 
Anträge unbeschadet der Entscheidungsbefugnis 
des Bundesministers der Verteidigung oder der von 
ihm bestimmten Stelle beim Kreiswehrersatzamt 
zu stellen sind. Satz 2 entspricht inhaltlich dem bis-
herigen Absatz 2 Satz 3, der damit zu streichen ist. 

Zu Nummer 5 (§ 11) 

§ 11 Abs. 1 Nummer 5 hat heute noch praktische Be-
deutung in Fällen des § 1 Abs. 3 des Heimkehrerge-
setzes. Nach dieser Vorschrift gelten unter be-
stimmten Voraussetzungen als Heimkehrer Deut-
sche, die außerhalb des Bundesgebietes oder des 
Landes Berlin interniert oder in ein ausländisches 
Staatsgebiet verschleppt waren. Die Verschleppung 
endet grundsätzlich erst mit der Einreise in das 
Bundesgebiet. Zu den Heimkehrern zählen auch 
Personen, die während der Verschleppung geboren 
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sind. Dies hat zur Folge, daß z. B. rund 2 600 Wehr-
pflichtige der Geburtsjahrgänge 1956 bis 1965 als 
Spätheimkehrer vom Wehrdienst befreit sind. Eine 
Wehrdienstausnahme auf Grund der Tatsache, daß 
die Eltern der Wehrpflichtigen vor Jahrzehnten von 
einer Verschleppung betroffen waren, erscheint 
nicht mehr gerechtfertigt. Es ist daher geboten, den 
Eintritt von Befreiungen nach § 11 Abs. 1 Nr. 5 für 
die Zukunft auszuschließen. Die Änderung wirkt 
sich nur auf Personen aus, die ab dem neu einge-
führten Stichtag das Wehrpflichtalter erreichen. 
Die Festlegung eines höheren Lebensalters könnte 
zu einer Rückwirkung auf Fälle führen, in denen 
die Wehrdienstausnahme bereits eingetreten ist. 

Zu Nummer 6 (§ 12) 

Die Änderung der Verweisung auf Absatz 4 ist re-
daktioneller Art und stellt klar, daß die zeitliche 
Begrenzung der Zurückstellungsmöglichkeit auch 
für den allgemeinen Härtetatbestand des § 12 Abs. 4 
Satz 1 gilt. Die Änderung der Verweisung auf § 5 
Abs. 1 berücksichtigt dessen Neufassung (vgl. Num-
mer 2). 

Zu Nummer 7 (§ 13 a) 

Zu Buchstabe a 

Eine Verpflichtung zum Dienst als Helfer im Zivil-
schutz oder Katastrophenschutz soll nur noch dann 
zu einer Wehrdienstausnahme führen, wenn sie vor 
Vollendung des zweiundzwanzigsten Lebensjahres 
eingegangen worden ist. Die Altersgrenze ist so ge-
wählt, daß die Wehrpflichtigen bis zur Vollendung 
des zweiunddreißigsten Lebensjahres, der neuen 
Einberufungsaltersgrenze in Fällen einer Verpflich-
tung zum Zivil- oder Katastrophenschutz (Num-
mer 2), ihre Verpflichtung voll erfüllen können. 

Zu Buchstabe b 

Durch den neuen Absatz 2 wird klargestellt, daß 
nach Erfüllung der zehnjährigen Verpflichtung eine 
Einberufung zum Grundwehrdienst entfällt. Diese 
Klarstellung ist erforderlich, weil die Verpflichtung 
in vielen Fällen bereits vor Erreichen der neuen 
Einberufungsaltersgrenze (Nummer 2) erfüllt sein 
wird. Wehrpflichtige, die den Helferdienst über die 
zehnjährige Mindestverpflichtungszeit hinaus fort-
setzen, werden wie bisher nach Absatz 1 Satz 1 zu 
Wehrübungen und zum Wehrdienst im Verteidi-
gungsfall nicht herangezogen, solange sie als Helfer 
im Zivilschutz oder Katastrophenschutz mitwir-
ken. 

Die Einfügung der Vorschrift vor dem bisherigen 
Absatz 2 entspricht dem Aufbau des § 13b Abs. 3 
und 4. 

Zu Nummer 8 (§ 13 b) 

Zu Buchstabe a 

Die Senkung der Altersgrenze vom dreißigsten auf 
das neunundzwanzigste Lebensjahr und die Verlän

-

gerung der Dauer des als Ersatz für den Grund-
wehrdienst zu leistenden Entwicklungsdienstes von 
zwei auf zweieinhalb Jahre sind notwendige Folge-
änderungen der Verlängerung des Wehrdienstes so-
wie des Zivildienstes, für den die gleiche Ersatzzeit 
gilt. 

Zu Buchstabe b 

Die Verlängerung der Dienstzeitdauer in Satz 1 kor-
respondiert mit der entsprechenden Änderung in 
Absatz 1; das Wort „mindestens" ist hier entbehr-
lich. Der neugefaßte Satz 2 ermöglicht eine abge-
stufte Anrechnung des ohne Verschulden vorzeitig 
beendeten Entwicklungsdienstes. Nach derzeitigem 
Recht bleibt ein Entwicklungsdienst, der nicht die 
Dauer des Grundwehrdienstes erreicht, in vollem 
Umfang unberücksichtigt. Künftig soll auch in die-
sem Fall der Entwicklungsdienst teilweise ange-
rechnet werden. 

Zu Buchstabe c 

Die Übergangsregelung berücksichtigt, daß die Än-
derung des § 13 b durch die Verlängerung des 
Grundwehrdienstes bedingt ist und diese sich auf 
Wehrpflichtige, die den Grundwehrdienst vor dem 
1. Juli 1989 angetreten haben, nicht auswirken soll 
(Nummer 2). Bei Wehrpflichtigen, die die Verpflich-
tung vor Inkrafttreten des Artikels 1 eingegangen 
sind, genügt auch bei späterem Antritt des Entwick-
lungsdienstes für die Nichtheranziehung zum 
Wehrdienst wie bisher, daß sie das dreißigste (statt 
das neunundzwanzigste) Lebensjahr noch nicht 
vollendet und sich für einen mindestens zweijähri-
gen (statt zweieinhalbjährigen) Entwicklungsdienst 
verpflichtet haben. 

Zu Nummer 9 (§ 18) 

Die Änderung berichtigt einen Redaktionsfehler 
und folgt im übrigen aus der Aufteilung des bisheri-
gen § 5 Absatz 1 Satz 1 in zwei Sätze (Nummer 2). 

Zu Nummer 10 (§ 24) 

Es ist erforderlich, die Vorschrift auf die Einberu-
fungsbescheide für den Wehrdienst in der Verfü-
gungsbereitschaft und im Verteidigungsfall auszu-
dehnen sowie um die Pflicht zur Meldung eines 
Verlusts zu ergänzen. Die Einberufungsbescheide 
bezeichnen den Truppenteil und den Ort des 
Dienstantritts und sind Ausweispapier gegenüber 
der Truppe. Der Einberufungsbescheid für den Ver-
teidigungsfall enthält ferner das Kennwort für die 
Heranziehung in Kontingenten mittels öffentlichen 
Aufrufs. Schließlich dienen die Einberufungsbe-
scheide als Fahrtausweis (Berechtigung) für die 
Dienstantrittsreise. Über den Verlust der Urkunden 
muß die Wehrersatzbehörde informiert sein, um Er-
satzpapiere ausstellen zu können. Die bisher beste-
hende Rückgabepflicht soll wegen des mit der Ein-
ziehung verbundenen Verwaltungsaufwandes ent-
fallen. Die übrigen Änderungen sind redaktioneller 
Art. 
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Zu Nummer 11 (§ 29) 

Durch das am 1. Januar 1984 in Kraft getrete-
ne Kriegsdienstverweigerungs-Neuordnungsgesetz 
vom 28. Februar 1983 (BGBl. I S. 203) ist § 27 WPflG, 
der einen waffenlosen Dienst in der Bundeswehr 
vorsah, ersatzlos gestrichen worden. Damit kommt 
eine alternative Heranziehung zu diesem Dienst 
nicht mehr in Betracht. 

Zu Nummer 12 (§ 30) 

Nach § 26 Satz 1 des Soldatengesetzes verliert der 
Soldat seinen Dienstgrad nur kraft Gesetzes oder 
durch Richterspruch. Ein Dienstgradverlust in Zu-
sammenhang mit der Anerkennung als Kriegs-
dienstverweigerer ist bisher nicht geregelt. Der an-
gefügte Absatz 3 schließt diese Lücke. Bei Wehr-
dienstleistenden soll der Dienstgradverlust aus 
Zweckmäßigkeitsgründen mit dem Ende des Wehr-
dienstes zusammenfallen. Satz 3 regelt die Altfälle, 
und zwar auch für frühere Berufssoldaten und Sol-
daten auf Zeit. 

Zu Nummer 13 (§ 41) 

Die Praxis der Erteilung von Aufnahmescheinen 
nach dem Gesetz über die Notaufnahme von Deut-
schen in das Bundesgebiet hat sich so entwickelt, 
daß für eine Sonderregelung zugunsten von einbe-
rufenen Zuwanderern kein Bedürfnis mehr be-
steht. 

Zu Nummer 14 (§ 42) 

Wehrpflichtige, die aus dem polizeilichen Vollzugs-
dienst ausgeschieden sind, sollen unabhängig da-
von, wie lange sie diesem Dienst angehört haben, 
für den Wehrdienst zur Verfügung stehen. Die bis-
herige Anrechnungsregelung entspricht im Hin-
blick darauf, daß wegen der rückläufigen Jahrgang

-

stärken das Wehrpflichtigenaufkommen künftig 
voll ausgeschöpft werden muß, nicht mehr dem 
Grundsatz der Wehrgerechtigkeit. 

Zu Nummer 15 (§ 42a) 

Folge des Wegfalls der Anrechnungsregelung in 
§ 42 Abs. 1. 

Zu Nummer 16 (§ 43) 

Zu Buchstabe a 

Wehrpflichtige, die ihren ständigen Aufenthalt au-
ßerhalb des Geltungsbereichs des Wehrpflichtgeset-
zes haben, können derzeit weder erfaßt noch gemu-
stert noch einberufen werden und unterliegen auch 
nicht der Wehrüberwachung, da das hierfür in § 43 
Abs. 1 Satz 1 vorgesehene besondere Gesetz bisher 
nicht erlassen wurde. Eine Ausnahme gilt nach § 43 
Abs. 1 Satz 2 nur dann, wenn Wehrpflichtige ihren 
ständigen Aufenthalt ohne die nach § 3 Abs. 2 erfor-
derliche Genehmigung aus dem Geltungsbereich 

des Wehrpflichtgesetzes hinausverlegen; in diesem 
Fall bleibt das Wehrpflichtgesetz anwendbar. 

Aus Gründen der Wehrgerechtigkeit ist eine wei-
tere Ausnahme geboten für den Fall, daß Wehr-
pflichtige zwar rechtlich ihren ständigen Aufenthalt 
außerhalb des Geltungsbereichs des Wehrpflichtge-
setzes haben, sich aber tatsächlich nicht nur kurz-
fristig — d. h. zu Besuchs- oder ähnlichen Zwecken 
— im Inland aufhalten, sofern nicht ihre Wehr-
pflicht gemäß § 1 Abs. 2 ruht. Die Änderung betrifft 
insbesondere Wehrpflichtige, die im Inland eine 
Schule besuchen oder eine Berufsausbildung absol-
vieren oder sich zu diesem Zweck in das Inland 
begeben, während ihre Eltern sich aus beruflichen 
Gründen ständig im Ausland aufhalten. Diese 
Wehrpflichtigen können bisher meist nicht zum 
Wehrdienst herangezogen werden, da nach der 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 
junge Leute, die sich noch in der Ausbildung befin-
den, ihren ständigen Aufenthalt i. d. R. nicht am 
Ausbildungsort, sondern am Wohnort der Eltern ha-
ben. Das wirkt sich in der Praxis als Privilegierung 
gegenüber Wehrpflichtigen in sonst gleicher Lage 
aus. Besondere Härten im Einzelfall können nach 
den allgemeinen Zurückstellungsregeln des § 12 
Abs. 4 vermieden werden. 

Zu Buchstabe b 

Die Änderung berichtigt einen Redaktionsfehler. 

Zu Nummer 17 (§ 44) 

Die Änderung berichtigt einen Redaktionsfehler. 

Zu Nummer 18 (§ 48) 

Zu Buchstaben a und b 

Die Fortgeltung der Wehrdienstausnahme des § 13 b 
Abs. 1 und 2 im Bereitschafts- und Verteidigungsfall 
ist nicht gerechtfertigt. Daher sollen Wehrpflichtige, 
die sich zur Leistung von Entwicklungsdienst ver-
pflichtet haben, sich auf diesen Dienst vorbereiten 
oder ihn leisten, im Bereitschafts- und Verteidi-
gungsfall zum Wehrdienst herangezogen werden 
können. 

Zu Buchstabe c 

Die Änderung berichtigt einen Redaktionsfehler. 

Zu Artikel 2 (Änderung des Soldatengesetzes) 

Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht) 

Die Änderung folgt aus der Einfügung des neuen 
§ 4 a. 

Zu Nummer 2 (§ 4 a) 

Die Vorschrift enthält die Ermächtigung, durch 
Rechtsverordnung zu regeln, unter welchen Voraus

-

setzungen und bei welchen Gelegenheiten ausge- 
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schiedene Soldaten der Bundeswehr außerhalb ei-
nes Wehrdienstverhältnisses die Uniform der Sol-
daten mit einer besonderen Kennzeichnung tragen 
dürfen. Dabei werden folgende Grundsätze zu be-
achten sein: 

Die Uniformtragemöglichkeit wird aus Gründen 
der Gleichbehandlung und der Zielsetzung der Re-
gelung allen ausgeschiedenen Soldaten unabhängig 
von der Art des von ihnen abgeleisteten Wehrdien-
stes und unabhängig von dem ihnen verliehenen 
oder übertragenen Dienstgrad eingeräumt. 

Das Uniformtragen bedarf einer Genehmigung. 
Diese kann auf Antrag des ausgeschiedenen Solda-
ten generell für eine Reihe von zu bestimmenden 
Gelegenheiten oder im Einzelfall für eine Einzelver-
anstaltung widerruflich erteilt werden. 

Durch eine generelle Genehmigung kann dem Sol-
daten bei seinem Ausscheiden aus dem Wehrdienst 
oder später das Tragen der Uniform bei festlichen 
Familienereignissen (z. B. Hochzeit, Taufe), bei Be-
erdigungen von Angehörigen oder Kameraden und 
bei festlichen Veranstaltungen und öffentlichen Ge-
denkfeiern des Bundes, der Länder und der Ge-
meinden und anderer Körperschaften des öffentli-
chen Rechts erlaubt werden. Die Teilnahme an an-
deren repräsentativen Veranstaltungen kann durch 
Einzelgenehmigung gestattet werden. Verboten 
bleibt das Uniformtragen bei den Gelegenheiten, 
bei denen auch ein Uniformtrageverbot für aktive 
Soldaten besteht, bei der Ausübung beruflicher 
oder ehrenamtlicher Tätigkeit sowie grundsätzlich 
im Ausland. 

Die Genehmigung wird auf Antrag und nur dann 
erteilt, wenn der Antragsteller die Gewähr bietet 
und, soweit es sich um eine Einzelgenehmigung 
handelt, die Veranstaltung erwarten läßt, daß das 
Ansehen der Bundeswehr in der Öffentlichkeit 
nicht gefährdet und die Trageberechtigung nicht 
mißbraucht wird. 

Während der Dauer des — genehmigten — Uni-
formtragens besitzt der ausgeschiedene Soldat 
nicht die Rechtsstellung des Soldaten oder einen 
anderen, mit besonderen Dienstpflichten versehe-
nen Sonderstatus. Der Uniformträger unterliegt 
nicht dem Prinzip von Befehl und Gehorsam; er 
darf keine hoheitlichen Befugnisse ausüben. Er hat 
jedoch wie jeder andere ausgeschiedene Soldat die 
im Soldatengesetz begründeten nachwirkenden 
Pflichten (§§ 14, 19, 50, 51 SG) zu beachten, insbeson-
dere als früherer Offizier oder Unteroffizier die 
Pflicht, der Achtung und dem Vertrauen gerecht zu 
werden, die für eine Wiederverwendung in seinem 
Dienstgrad erforderlich sind (§ 17 Abs. 3, § 23 Abs. 2 
SG). Eine darüber hinausgehende spezielle Dienst-
pflicht wird nicht eingeführt. 

Die besondere Kennzeichnung der Uniform als die 
eines ausgeschiedenen Soldaten ist erforderlich, da-
mit Mißverständnisse über die Rechtsstellung des 
Uniformträgers, insbesondere hinsichtlich seiner 
Befehlsbefugnis oder Gehorsamspflicht von vorn-
herein ausgeschlossen sind. 

Zu Nummer 3 (§ 46 Abs. 2) 

Die Einfügung eines eigenen Entlassungstatbestan-
des für den Fall der Anerkennung eines Berufssol-
daten als Kriegsdienstverweigerer folgt aus der Er-
kenntnis, daß die vorhandenen Entlassungsmög-
lichkeiten nicht in allen Fällen für sachgerechte 
Entscheidungen ausreichen. Insbesondere wurde in 
jüngster Zeit mit zunehmender Tendenz von sol-
chen Soldaten nach Anerkennung als Kriegsdienst-
verweigerer die Entlassung wegen besonderer 
Härte nicht beantragt, bei denen infolge der Entlas-
sung eine Kostenerstattungspflicht wegen einer 
von der Bundeswehr gewährten Ausbildung ent-
standen wäre. Die Bundeswehr kann ihren Verfas-
sungsauftrag mit Soldaten, die als Kriegsdienstver-
weigerer anerkannt sind, nicht erfüllen. Sie muß 
deshalb die Möglichkeit haben, diese Soldaten aus 
dem Dienstverhältnis zu entlassen. Dabei muß sie 
grundsätzlich die investierten Ausbildungskosten 
zurückfordern können, um sie erneut für Ausbil-
dungszwecke einzusetzen. Es ist auch nicht unbillig, 
wenn der Entlassene die Kosten für eine — im Vor-
griff auf seine erwartete spätere Verwendung als 
Berufssoldat von der Bundeswehr vorfinanzierte — 
Ausbildung im Regelfall erstatten muß. Das Dienst-
verhältnis des Berufssoldaten wird auf Grund freier 
Willensentschließung begründet. Diese Willens-
entschließung wird durch den Diensteid zusätzlich 
bekräftigt. Es ist deshalb sachgerecht, wenn die 
Entlassung auf Grund einer Gewissensentschei-
dung und der daraus resultierenden Anerkennung 
als Kriegsdienstverweigerer im Hinblick auf ihre 
Rechtsfolgen von Gesetzes wegen wie eine Entlas-
sung auf eigenen Antrag behandelt wird. Damit ist 
§ 49 Abs. 4 SG anzuwenden, der die Kostenerstat-
tungspflicht grundsätzlich vorsieht, für- besondere 
Härtefälle aber auch die Möglichkeit einräumt, auf 
die Erstattung ganz oder teilweise zu verzichten. 
Ein solcher Härtefall liegt zum Beispiel vor, wenn 
durch die Kostenerstattung die wirtschaftliche Exi-
stenz des Entlassenen ernstlich gefährdet würde 
oder wenn die bei der Bundeswehr erhaltene Aus-
bildung für ihn ohne jeden Nutzen für sein weiteres 
Berufsleben ist. 

Zu Nummer 4 (§ 49 Abs. 2) 

Es entspricht dem erklärten Willen eines als 
Kriegsdienstverweigerer anerkannten Soldaten, 
niemals Kriegsdienst mit der Waffe leisten zu wol-
len, daß mit seiner Entlassung der von ihm in der 
Bundeswehr erworbene Dienstgrad kraft Gesetzes 
verlorengeht. Dem trägt Nummer 4 Rechnung. 

Zu Nummer 5 (§ 55 Abs. 1) 

§ 55 Abs. 1 SG übernimmt die Regelung für die Be-
rufssoldaten auch für die Soldaten auf Zeit, da beide 
Dienstverhältnisse insoweit den gleichen Regelun-
gen unterliegen müssen. Die Begründung zu Num-
mer 3 gilt deshalb entsprechend. 

Zu Nummer 6 (§ 56 Abs. 2) 

Die Begründung zu Nummer 4 gilt hier entspre-
chend. 
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Zu Nummer 7 (§ 72 Abs. 2) 

Die Vorschrift enthält als neue Regelung die Er-
mächtigung des Bundesministers der Verteidigung 
zum Erlaß der Rechtsverordnung nach Nummer 2 
Abs. 1, im übrigen eine dadurch notwendig gewor-
dene redaktionelle Änderung. 

Zu Artikel 3 (Änderung des Soldatenversorgungs-
gesetzes) 

Die Änderungen der §§ 12, 13 und 41 folgen aus der 
Änderung des § 5 Abs. 1 Satz 3 WPflG (Artikel 1 
Nr. 2). Die Änderung des § 88 ist redaktioneller Art. 

Zu Artikel 4 (Änderung des Zivildienstgesetzes) 

Zu Nummer 1 (§ 10) 

Folgeänderung der Änderung des § 11 Abs. 1 Nr. 5 
WPflG  (Artikel 1 Nr. 5). 

Zu Nummer 2 (§ 13) 

Folgeänderung der Änderung des § 12 Abs. 6 WPflG 
(Artikel 1 Nr. 6). 

Zu Nummer 3 (§ 14) 

Folgeänderung der Änderung des § 13 a WPflG 
(Artikel 1 Nr. 7). 

Zu Nummer 4 (§ 14 a) 

Zu Buchstabe a 

Folgeänderung der Änderung des § 13b WPflG 
(Artikel 1 Nr. 8). 

Zu Buchstabe b 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Die Änderung der Dienstzeitdauer ist eine Folgeän-
derung der Änderung in Absatz 1. 

Die weitere Änderung dient der Klarstellung, daß 
nach Leistung des Entwicklungsdienstes nur in 
Friedenszeiten kein Zivildienst mehr geleistet wer-
den muß. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Folgeänderung der Änderung des § 13b WPflG 
(Artikel 1 Nr. 8). 

Zu Nummer 5 (§ 14b) 

Zu Absatz 1 

Nach dieser neuen Vorschrift sollen Kriegsdienst

-

verweigerer, die sich bei bestimmten Trägern zu 

einem die Verständigung der Völker fördernden 
Auslandsdienst verpflichtet haben, nicht zum Zivil-
dienst herangezogen werden. Damit sollen eine im 
Jahr 1969 getroffene Absprache mit jetzt in dem 
Verband „Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frie-
den e. V."  zusammengeschlossenen Organisationen 
(z. B. Aktion Sühnezeichen, Internationaler Diako-
nischer Jugendeinsatz, Eirene, Service Civil Inter-
national) und die darauf beruhende Verwaltungs-
praxis eine gesetzliche Grundlage erhalten. 

Die Regelung geht davon aus, daß ein solcher in 
praktischer Arbeit bestehender Dienst im Ausland 
eine angemessene, dem Zivildienst gleichwertige 
Tätigkeit für anerkannte Kriegsdienstverweigerer 
ist. Da jedoch der Zivildienst als ein hoheitlicher 
staatlicher Dienst nur auf dem Gebiet der Bundes-
republik Deutschland geleistet werden kann, kön-
nen solche Dienste im Ausland nicht als Zivildienst 
geleistet, sondern nur durch Freistellung vom Zivil-
dienst berücksichtigt werden. 

Der Auslandsdienst muß mindestens zwei Monate 
länger dauern als der Zivildienst. Damit wird dem 
Umstand Rechnung getragen, daß bei diesem 
Dienst die besonderen Pflichten fehlen, die sich für 
den Zivildienstleistenden aus der Staatlichkeit des 
Zivildienstes ergeben. 

Eine entsprechende Vorschrift enthielten auch frü-
here, seit 1975 vom Deutschen Bundestag beratene 
und zum Teil verabschiedete Entwürfe zur Reform 
der Kriegsdienstverweigerung, die jedoch nicht Ge-
setz geworden sind. 

Zu Absatz 2 

Die Ableistung des Dienstes muß bis zur Vollen-
dung des siebenundzwanzigsten Lebensjahres 
nachgewiesen werden; kann der Nachweis bis da-
hin nicht erbracht werden, so bleibt bis zur Errei-
chung der Altersgrenze (§ 24 Abs. 1 Satz 1) noch 
ausreichend Zeit für die Heranziehung zum Zivil-
dienst. Durch den Nachweis erlischt die Pflicht, Zi-
vildienst in Friedenszeiten zu leisten (Satz 1). Bei 
vom Dienstleistenden nicht zu vertretender vorzei-
tiger Beendigung des Auslandsdienstes soll die im 
Dienst zurückgelegte Zeit in gleicher Weise auf den 
Zivildienst angerechnet werden, wie nach § 7 Abs. 2 
Satz 2 WPflG geleisteter Zivildienst auf den Wehr-
dienst. 

Zu Absatz 3 

Es sollen nur solche Auslandsdienste Berücksichti-
gung finden, die bei einem für diesen Zweck aner-
kannten Träger geleistet werden. Dafür kommen 
zur Zeit in erster Linie die oben (zu Absatz 1) ge-
nannten Träger in Frage. Das erforderliche Einver-
nehmen mit dem Bundesminister des Auswärtigen 
soll die Berücksichtigung der außenpolitischen In-
teressen der Bundesrepublik Deutschland gewähr-
leisten. Bezwecken die Träger nach ihrer Aufgaben-
stellung die Förderung des friedlichen Zusammen-
lebens der Völker, so kann im allgemeinen davon 
ausgegangen werden, daß ihre Vorhaben den Inter-
essen der Bundesrepublik Deutschland dienen. 
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Zu Nummer 6 (§ 15) 

Folgeänderung der Aufhebung der Sätze 2 bis 4 in 
§ 42 Abs. 1 WPflG (Artikel 1 Nr. 14). 

Zu Nummer 7 (§ 15a) 

Mit der Neufassung des § 15 a sollen vor allem Zwei-
felsfragen beseitigt werden, die sich aus dem jetzi-
gen Wortlaut der Vorschrift ergeben. 

Zu Absatz 1 

Satz 1 entspricht inhaltlich im wesentlichen dem 
geltenden Recht. Während jedoch der Kriegsdienst-
verweigerer bisher bereits bis zur Vollendung des 
23. Lebensjahres zweieinhalb Jahre in dem Arbeits

-

verhältnis tätig gewesen sein muß, soll es in Zu-
kunft genügen, daß er das Arbeitsverhältnis noch 
vor Vollendung des 24. Lebensjahres eingegangen 
ist oder eingehen will. 

Satz 2 schließt aus, daß Arbeitsverhältnisse, die zu 
einem früheren Zeitpunkt und damit möglicher-
weise ohne Zusammenhang mit der späteren 
Kriegsdienstverweigerung eingegangen worden 
sind, zu einer Freistellung vom Zivildienst führen. 

Zu Absatz 2 

Der Nachweis der Tätigkeit in einem Arbeitsver-
hältnis von der vorgeschriebenen Dauer muß vor 
Vollendung des siebenundzwanzigsten Lebensjah-
res erbracht werden. Hat der Kriegsdienstverweige-
rer diese gesetzliche Voraussetzung erfüllt, so er-
lischt seine Pflicht, Zivildienst zu leisten, einschließ-
lich des Zivildienstes im Verteidigungsfall. Erfüllt 
er die Voraussetzung nicht, bleibt dem Bundesamt 
noch die für eine Einberufung zum Zivildienst er-
forderliche Zeit (Satz 1). 

Bei vom Zivildienstpflichtigen nicht zu vertretender 
vorzeitiger Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
soll die im Arbeitsverhältnis zurückgelegte Zeit in 
gleicher Weise auf den Zivildienst angerechnet wer-
den, wie nach § 7 Abs. 2 Satz 2 WPflG geleisteter 
Zivildienst auf den Wehrdienst anzurechnen ist 
(Satz 2). 

Zu Nummer 8 (§ 22) 

Durch die Erweiterung von § 22 wird sichergestellt, 
daß als geleistete Wehrdienstzeiten keine Zeiten be-
rücksichtigt werden, die der Nachdienenspflicht 
nach § 35 des Zivildienstgesetzes in Verbindung mit 
§ 12 der Soldatenurlaubsverordnung unterliegen. 
Nach diesen Vorschriften müssen Zeiten des Ur-
laubs unter Wegfall der Geld- und Sachbezüge 
nachgedient werden, die drei Monate übersteigen. 

Zu Nummer 9 (§ 23) 

Zu Buchstaben a und c 

Redaktionelle Folgeänderung der Einfügung des 
neuen § 14b. 

Zu Buchstabe b 

Folgeänderung der Änderung von § 3 Abs. 2 WPflG 
(Artikel 1 Nr. 1). 

Zu Nummer 10 (§ 24) 

Die Neufassung der Sätze 1 und 2 lehnt sich redak-
tionell an die entsprechende Änderung von § 5 
Abs. 1 Satz 1 WPflG an (Artikel 1 Nr. 2). 

Zu Satz 1 

Satz 1 entspricht dem geltenden Recht. 

Zu Satz 2 

Nummer 1 entspricht gleichfalls dem geltenden 
Recht. Die Möglichkeit, Zivildienstpflichtige mit ih-
rem Einverständnis bis zur Vollendung des 32. Le-
bensjahres zum Zivildienst heranzuziehen, wenn 
sie für die Zeit nach Abschluß ihrer beruflichen 
Ausbildung zu besonderen Aufgaben im Zivildienst 
vorgesehen sind, soll entfallen. Diese der sogenann-
ten militärfachlichen Verwendung von wehrpflichti-
gen Ärzten, Zahnärzten und Apothekern nach § 5 
Abs. 1 WPflG nachgebildete Regelung hat sich im 
Zivildienst nicht bewährt. 

Nach Nummer 2, erste Alternative, können Dienst-
pflichtige, die sich zu einem zehnjährigen Dienst 
als Helfer im Zivilschutz oder Katastrophenschutz 
verpflichtet haben und daher nach § 14 nicht zum 
Zivildienst herangezogen worden sind, auch noch 
nach Vollendung des 28. Lebensjahres einberufen 
werden, wenn sie ihre Verpflichtung nicht erfüllen. 

Das gleiche gilt — wie bisher — nach Nummer 2, 
zweite Alternative, für Entwicklungshelfer (vgl. 
§ 14a), die ihren Dienst vorzeitig beenden. In diesen 
Fällen soll eine Einberufung bis zur Vollendung des 
32. Lebensjahres möglich sein. 

Nummer 3 ist eine Folge der Erweiterung des § 5 
Abs. 1 WPflG durch dessen neuen Satz 2 Num-
mer 3. 

Nummer 4 ist eine Folge der Erweiterung des § 5 
Abs. 1 WPflG durch dessen neuen Satz 2 Num-
mer 4. 

Zu Nummer 11 (§ 43) 

Redaktionelle Folgeänderung auf Grund der Einfü-
gung des neuen § 14b. 

Zu Nummer 12 (§ 51) 

Berichtigung von Redaktionsfehlern. 

Zu Nummer 13 (§ 79) 

Zu Buchstabe a 

Folge der Änderung von § 48 Abs. 2 WPflG (Artikel 1 
Nr. 18); auf Grund der vergleichbaren Sachlage sol- 
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len Dienstpflichtige, die wegen Leistung von Ent-
wicklungsdienst (§ 14a) oder eines anderen 
Dienstes im Ausland (§ 14 b) nicht zum Zivildienst 
herangezogen worden waren, im Verteidigungsfall 
einberufen werden können. 

Zu Buchstabe b 

Die Änderung dient der Anpassung an den neuen 
Wortlaut des § 15 a Abs. 1. 

Zu Nummer 14 (§ 83) 

Zu Absatz 1 

Die Übergangsvorschrift ist erforderlich, weil auch 
nach Inkrafttreten dieses Gesetzes noch Dienst-
pflichtige, für die der Zivildienst nach geltendem, 
Recht 16 Monate dauert, ihren Zivildienst antreten 
werden. Es handelt sich dabei insbesondere um bis 
dahin zurückgestellte Dienstpflichtige sowie um 
solche, die in den nächsten Jahren noch im Verfah-
ren vor den Verwaltungsgerichten als Kriegsdienst-
verweigerer anerkannt werden. Diese Dienstpflich-
tigen sind durch die Übergangsvorschrift des Arti-
kels 4 des Kriegsdienstverweigerungs-Neuord-
nungsgesetzes vom 28. Februar 1983 (BGBl. I S. 203) 
von der damaligen — im Zusammenhang mit der 
Änderung des Anerkennungsverfahrens stehenden 
— Verlängerung der Zivildienstdauer ausgenom-
men worden. Für sie sollte weiter die frühere, ge-
genüber dem Grundwehrdienst — zur Abgeltung 
der für Dienstpflichtige seit 1973 nicht mehr vorge-
sehenen Übungen — um nur einen Monat längere 
Dienstzeit von 16 Monaten gelten. Da die Dauer des 
Grundwehrdienstes um drei Monate verlängert 
wird, muß sich die Dauer ihrer Dienstzeit entspre-
chend — d. h. auf 19 Monate — erhöhen. 

Zu Absatz 2 

Der Wegfall der bisher in § 24 Abs. 1 Satz 2 vorgese-
henen zivildienstfachlichen Verwendung macht 
eine Übergangsregelung für diejenigen Dienst-
pflichtigen erforderlich, die nach dem bisherigen 
Recht für die genannte Verwendung zurückgestellt 
worden sind. Danach soll für die weitergeltenden 
Zurückstellungen nach deren Ende — wie bisher — 
eine Einberufung bis zur Vollendung des zweiund-
dreißigsten Lebensjahres möglich sein. 

Zu Absätzen 3 bis 5 

Die ab 1. Juli 1989 geltende Verlängerung des Zivil-
dienstes macht eine Verlängerung der Dienste er-
forderlich, die an Stelle des Zivildienstes geleistet 
werden können. Die Übergangsvorschriften ge-
währleisten, daß diese Verlängerungen erst zusam-
men mit der Verlängerung des Zivildienstes in 
Kraft treten. Entsprechendes soll für die Verpflich-
tungen gelten, die vor Inkrafttreten des Änderungs-
gesetzes eingegangen sind und bei denen der 
Dienst erst nach Inkrafttreten des Änderungsgeset-
zes angetreten werden soll. 

Zu Artikel 5 (Änderung des Gesetzes über die Er-
weiterung des Katastrophenschutzes) 

Folge der Änderung des § 13 a WPflG (Artikel 1 
Nr. 7). Die Streichung betreffend einen Dienst im 
Zivilschutzkorps ist redaktioneller Art. 

Zu Artikel 6 (Neufassung) 

Durch das Änderungsgesetz werden zahlreiche Vor-
schriften des Wehrpflichtgesetzes und des Zivil-
dienstgesetzes geändert. Im Hinblick auf diese und 
weitere in Kraft getretene Änderungen ist es ange-
zeigt, daß der zusammenhängende Wortlaut beider 
Gesetze neu im Bundesgesetzblatt erscheint. 

Zu Artikel 7 (Inkrafttreten) 

Das Änderungsgesetz sollte alsbald in Kraft treten. 
Der in Absatz 2 bestimmte Termin ergibt sich dar-
aus, daß die Änderung des Soldatenversorgungsge-
setzes ausschließlich aus der Verlängerung des 
Grundwehrdienstes folgt und diese sich erst auf 
Soldaten auswirkt, die den Wehrdienst ab 1. Juli 
1989 antreten (Artikel 1 Nr. 2). 

C. Kosten 

Die Änderungen des Soldatengesetzes, des Solda-
tenversorgungsgesetzes und des Gesetzes über die 
Erweiterung des Katastrophenschutzes verursa-
chen keine Mehrkosten. 

Die Verlängerung des Grundwehrdienstes um drei 
Monate durch die Änderung des Wehrpflichtgeset-
zes kann dazu führen, daß Grundwehrdienstlei-
stende vermehrt höhere Dienstgrade (Gefreiter, 
Obergefreiter, Unteroffizier ohne Portepée) errei-
chen. Das kann zu Mehrausgaben beim Wehrsold 
führen. Solchen Personalmehrkosten (jährlich bis 
zu ca. 15 bis 17 Mio. DM) stehen jährliche Einspa-
rungen in mindestens der gleichen Höhe bei den 
Sachausgaben gegenüber, da die Verlängerung der 
Wehrdienstdauer zu einer Reduzierung der jährli-
chen Einstellungs- und Entlassungszahlen führen 
wird. Dieses hätte Minderausgaben bei Bekleidung, 
Einberufungs- und Entlassungsreisen, Einstellungs-  
und Entlassungsuntersuchungen und insbesondere 
bei der militärischen Ausbildung zur Folge. 

Die Verlängerung des Zivildienstes verursacht 
Mehrkosten in Höhe von 109 Mio. DM. Diese wir-
ken sich erstmals im Haushaltsjahr 1991 mit 
77 Mio. DM und ab 1992 in voller Höhe aus. 

Die Änderung des Soldatenversorgungsgesetzes un-
ter Nummer 1 und 2 hat geringe, nicht abschätzbare 
Minderausgaben zur Folge. 

Die Verlängerung des Grundwehrdienstes durch 
die Änderung des Wehrpflichtgesetzes und die da-
mit einhergehende Verlängerung des Zivildienstes 
führen bei den davon betroffenen Wirtschaftsbe-
trieben zu zusätzlichen Kostenbelastungen, die im 
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Einzelfall tendenziell preiserhöhend wirken kön-
nen. Diese Auswirkungen lassen sich im Vorhinein 
aber nicht quantifizieren. 

Die weiteren Änderungen im Wehrpflichtgesetz 
und die Erweiterung der Rechte nach dem Solda

-

tengesetz (Uniformtragen) sind formale Regelun

-

gen, die keine kostenmäßigen Belastungen im Ein-
zelfall zur Folge haben. 

Auswirkungen auf das Preisniveau, insbesondere 
auf das Verbraucherpreisniveau, sind von den vor-
gehenden Änderungen insgesamt nicht zu erwar-
ten. 
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Anlage 2 

Stellungnahme des Bundesrates 

1. Zu Artikel 1 Nr. 2 (§ 5 WehrpflG) 

In Artikel 1 Nr. 2 ist nach Buchstabe b folgender 
Buchstabe c anzufügen: 

,c) In Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Dies gilt auch, wenn die Aufnahme eines Stu-
diums oder einer anderen Ausbildung infolge 
der Ableistung des Grundwehrdienstes erheb-
lich über den Zeitraum eines Jahres hinaus 
verzögert würde." ’  

Begründung 

Der durch das Wehrpflichtgesetz festgelegte 
Grundsatz, daß der Grundwehrdienst in zeitlich 
ununterbrochener Abfolge abzuleisten ist, kann 
in der Zukunft dazu führen, daß sich die Ausbil-
dungszeiten, insbesondere der Studenten, um bis 
zu einem weiteren Jahr verlängern, obwohl die 
Wehrpflichtdauer selbst lediglich um drei Mona-
te, von 15 auf 18 Monate, ausgedehnt wird. 

Es ist deshalb angebracht, den vorhandenen Aus-
nahmetatbestand des § 5 Abs. 2 WehrpflG um die 
vorgesehene Regelung zu erweitern. Dies eröff-
net der Bundeswehr im Zusammenwirken mit 
den Ländern einen größeren Spielraum für die 
Lösung der mit der Verlängerung des Grund-
wehrdienstes zusammenhängenden Probleme im 
Bildungsbereich. 

2. Zu Artikel 5 (§ 8 KatSG) 

In Artikel 5 ist nach Buchstabe a1 folgender 
Buchstabe a2  einzufügen: 

,a2) In Absatz 2 Satz 3 (neu) werden nach dem 
Wort „Bundeswehr" die Worte „ , des Zivil-
schutzkorps" gestrichen.' 

Begründung 

Notwendige Folge aus der Änderung des § 8 
Abs. 2 Satz 1 KatSG in Artikel 5 Buchstabe a des 
Gesetzentwurfs. 

Zum Gesetzentwurf im ganzen 

3. Der Bundesrat wendet sich nachdrücklich gegen 
Überlegungen, die Wehrdienstausnahme für Poli-
zeivollzugsbeamte und die Freistellungsmöglich-
keit für den Zivil- und Katastrophenschutz aufzu-
heben oder einzuschränken. 

Die mit einem Wegfall der Wehrdienstausnahme 
für Polizeivollzugsbeamte verbundenen Perso-
naleinbußen wären von den Polizeien der Länder 
nicht zu verkraften und stellten die Aufrechter-
haltung von Sicherheit und Ordnung bundesweit 
in Frage. 

Ein Wegfall oder eine Beschränkung der Freistel-
lungsmöglichkeit für den Zivil- und Katastro-
phenschutz liefe allen Bemühungen und Investi-
tionen in diesem Bereich zuwider. Sinnvolle Zi-
vilverteidigung wäre nicht mehr möglich, da ent-
sprechend geschultes und ausgebildetes . Personal 
in ausreichender Zahl nicht zur Verfügung stün-
de. Auch das bewährte Konzept der Gesamtver-
teidigung wäre in Frage gestellt. 

4. Mit der Verlängerung des Wehr- und Zivildien-
stes ab 1989 erhöht sich das Maß an Belastungen 
für diejenigen, die tatsächlich zur Ableistung des 
Wehr- und Zivildienstes herangezogen werden, 
gegenüber jenen, die trotz der vorgesehenen Ein-
schränkungen der Wehrdienstausnahmen auch 
künftig keinen Dienst leisten müssen. Der Bun-
desrat hält es unter dem Gesichtspunkt der 
Wehrgerechtigkeit für dringend geboten, daß 
gleichzeitig mit der Verlängerung des Wehr- und 
Zivildienstes ein finanzieller Ausgleich für die 
Wehr- und Zivildienstleistenden vorgesehen 
wird. Dazu soll das Entlassungsgeld auf eine 
Höhe angehoben werden, die der Höhe des einf a-
chen Wehrsoldes während des 18monatigen 
Grundwehrdienstes entspricht. Der Bundsrat for-
dert die Bundesregierung auf, noch während des 
laufenden Gesetzgebungsverfahrens entspre-
chende Vorschläge vorzulegen. 
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Anlage 3 

Gegenäußerung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates 

1. Zu Artikel 1 Nr. 2 (§ 5 WPflG) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des 
Bundesrates nicht zu. 

Der abschnittsweise Grundwehrdienst nach gel-
tendem Recht wurde eingeführt, um Wehrdienst-
ausnahmen zu vermeiden. Er ermöglicht nämlich 
die Einberufung auch solcher Wehrpflichtiger, 
die andernfalls wegen des Vorliegens einer unzu-
mutbaren Härte über die Altersgrenze hinaus zu-
rückgestellt werden müßten und damit keinen 
Grundwehrdienst zu leisten brauchten. Mit die-
ser Zweckbestimmung ist der abschnittsweise 
Grundwehrdienst auf Einzelfälle beschränkt. 

Eine solche Ausnahmeregelung eignet sich dage-
gen nicht dafür, nachteilige Auswirkungen der 
Verlängerung des Grundwehrdienstes auf eine 
nachfolgende Ausbildung für eine größere 
Gruppe von Wehrpflichtigen auszuschließen, und 
würde auch dem Gebot der Wehrgerechtigkeit 
zuwiderlaufen. 

Die vom Bundesrat vorgeschlagene Lösung 
würde die Streitkräfte unzumutbar belasten. 
Derzeit werden zu den Einberufungsterminen 
1. Juli und 1. Oktober insgesamt etwa 60 000 
Abiturienten einberufen. Von diesen müßte ein 
zwar konkret schwer schätzbarer, aber mit Si-
cherheit großer Teil vor Ablauf der vollen Grund-
wehrdienstdauer entlassen werden. Dies muß zu 
erheblichen Schwankungen in der Präsenzstärke 
der Bundeswehr führen und den gleichmäßigen 
Ausbildungsstand und die Einsatzbereitschaft 
zahlreicher Einheiten gefährden. Die Wiederein-
gliederung von Wehrpflichtigen mit Restdienst-
zeiten in Einheiten gleichen Ausbildungsstandes 
würde kaum zu bewältigende Probleme aufwer-
fen. Eine Heranziehung zu einem mehrmonati-
gen Restgrundwehrdienst während der Ausbil-
dung oder nach deren Abschluß würde zudem in 
vielen Fällen zu neuen Härten für die Wehr-
pflichtigen führen. 

Dem berechtigten Anliegen, einen möglichst 
nahtlosen Übergang vom Wehrdienst in die Aus-
bildung sicherzustellen, muß daher auf andere 
Weise entsprochen werden. Die Bundesregierung 
sieht folgende Lösung: 

Sie ist bereit, die Einberufungstermine um einen 
Monat vorzuverlegen. Das Abitur sollte zum 
31. Mai abgeschlossen sein. Die Bundesregierung 
wird durch eine flexible Regelung sicherstellen, 
daß die Wehrpflichtigen zum 1. November des 
darauffolgenden Jahres das Studium aufnehmen 
können. 

Bei Absolventen beruflicher Vollzeitschulen geht 
die Bundesregierung davon aus, daß in den 

Schulzeiten keine Änderung erfolgt. Die Bundes-
wehr wird durch flexible Handhabung der Einbe-
rufung Härten vermeiden. 

Gespräche mit den Bundesländern und den 
Hochschulen sind eingeleitet. 

Die Bundesregierung wird mit den für die Be-
rufsausbildung zuständigen Stellen Gespräche 
führen, um gegebenenfalls auftretende Probleme 
zu lösen. 

2. Zu Artikel 5 (§ 8 KatSG) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des 
Bundesrates zu. 

Zum Gesetzentwurf im ganzen 

3. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht 
eine Aufhebung oder Einschränkung der gesetz-
lichen Wehrdienstausnahmen für den Zivil- und 
Katastrophenschutz sowie den polizeilichen Voll-
zugsdienst nicht vor. Die Bundesregierung hält 
die Funktionsfähigkeit des Zivil- und Katastro-
phenschutzes im Interesse der Gesamtverteidi-
gung für unverzichtbar. Allerdings ist sie der 
Auffassung, daß die Auswirkungen des vermin-
derten Aufkommens an Wehrpflichtigen nicht 
einseitig zu Lasten der Bundeswehr gehen dür-
fen, sondern auch von den übrigen Bedarfsträ-
gern angemessene personelle Einschränkungen 
fordern. Ziel der Bundesregierung ist es daher, 
durch Ressortvereinbarung die Freistellungs-
quote für den Zivil- und Katastrophenschutz der 
veränderten Situation anzupassen. 

4. Die Bundesregierung teilt die Auffassung, daß 
gleichzeitig mit der Verlängerung des Wehr- und 
Zivildienstes auch finanzielle Maßnahmen für 
Wehr- und Zivildienstleistende, wenn auch nicht 
als Ausgleich, so doch als Anerkennung vorgese-
hen werden müssen. Um dieses Ziel zu erreichen, 
kommen verschiedene Möglichkeiten in Be-
tracht, die gegenwärtig geprüft werden. Die Bun-
desregierung beabsichtigt, nachsorgfältiger Prü-
fung aller Möglichkeiten zur Verbesserung der 
finanziellen und sozialen Lage der Wehr- und Zi-
vildienstleistenden die erforderlichen Maßnah-
men einzuleiten. 

Die Auswirkungen finanzieller Verbesserungen für 
Wehr- und Zivildienstleistende auf die öffentlichen 
Haushalte sowie auf Einzelpreise und das Preisni-
veau, insbesondere auf das Verbrauchspreisniveau, 
hängen davon ab, welche Maßnahmen beschlossen 
werden. Bei allen Möglichkeiten, die derzeit in Be-
tracht kommen, wären vom Gesamtumfang der zu-
sätzlichen Ausgaben Auswirkungen auf das Preis- 
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niveau, vor allem auf das Verbraucherpreisniveau, 
kaum zu erwarten. Die weiteren Vorschläge des 
Bundesrates, soweit die Bundesregierung ihnen zu

-

stimmt, haben solche Auswirkungen nicht, da sie 
teils formaler Art sind, teils die Beibehaltung des 
bisherigen Rechtszustandes betreffen. 






